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Netzpolitik.org sei Dank für die Veröffentlichung des Framing- Manual Unser
gemeinsamer freier Rundfunk ARD. Eine erste kursorische Lektüre lässt mich
zwischen Entsetzen und Lachen schwanken. Entsetzen, weil hier in der Tat der
Eindruck einer Anweisung zur Manipulation des Publikums entsteht. Lachen, weil
das Ding mit einiger Sicherheit nach hinten losgeht. Das beginnt schon mit dem
Titel. Welchen Frame aktiviert der »Rundfunk«? Ich sehe dabei den Volksempfänger
aus der Nazizeit vor mir.

(Bild aus dem Wikipedia-Artikel Volksempfänger)

Da wird auch das Eigenframing der Verfasserin als Berkeley Institute nicht helfen.

Ähnliche Themen

Light Law: »Ordnungen« (Codes of Conduct) zwischen Recht, Moral und
Management
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